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(54) Cremetiegel mit mehrwandigem Gehäuse

(57) Die Erfindung betrifft einen Cremetiegel mit ei-
nem äußeren Gehäuse (1), welches Gehäuse (1) mit ei-
nem Gehäuseboden (2) und einer Gehäusewand (3, 4)
versehen ist, deren Innenwandungsfläche (4’) eine Auf-
nahmekammer umfängt, an welcher Innenwandungsflä-
che (4’) die Außenwandungsfläche (6’) eines becherför-
migen Einsatzes (6) an- oder nahezu anliegt, und deren
Außenwandungsfläche (3’) eine nach außen freiliegende

Sichtfläche bildet, wobei die Gehäusewand (3, 4) von
zwei durch einen Luftspalt (5) voneinander beabstande-
ten Stegen (3, 4) gebildet ist, wobei ein äußerer Steg (3)
die Außenwandungsfläche (3’) und ein innerer Steg (4)
die Innenwandungsfläche (4’) ausbildet. Zur Verbesse-
rung des Erscheinungsbildes schlägt die Erfindung vor,
dass das Gehäuse aus einem transluzenten oder trans-
parenten Material besteht.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Cremetiegel mit ei-
nem äußeren Gehäuse, welches Gehäuse mit einem Ge-
häuseboden und einer Gehäusewand versehen ist, de-
ren Innenwandungsfläche eine Aufnahmekammer um-
fängt, an welcher Innenwandungsfläche die Außenwan-
dungsfläche eines becherförmigen Einsatzes an-oder
nahezu anliegt, und deren Außenwandungsfläche eine
nach außen freiliegende Sichtfläche bildet, wobei die Ge-
häusewand von zwei durch einen Luftspalt voneinander
beabstandeten Stegen gebildet ist, wobei ein äußerer
Steg die Außenwandungsfläche und ein innerer Steg die
Innenwandungsfläche ausbildet.
[0002] Aus der JP 10-129724 ist ein Cremetiegel be-
kannt, der ein Außengehäuse und ein Innengehäuse auf-
weist. Das Außengehäuse besitzt im oberen Bereich ein
Gewinde, auf das ein Deckel aufschraubbar ist. Von die-
sem Gewindeabschnitt ragt ein innerer und ein äußerer
Gehäusesteg ab. Das Innengehäuse ist drehfest mit dem
Außengehäuse verbunden und vom Deckel verschlos-
sen.
[0003] Die US 3,847,494 beschreibt einen Cremetie-
gel mit einem zweiwandigen Außengehäuse und einem
einwandigen Innengehäuse, wobei vom Boden des In-
nengehäuses ein Steg abragt, der eine Innenverzahnung
aufweist, die in eine Außenverzahnung des inneren
Ringstegs des Außengehäuses eingreift.
[0004] Die US 6, 006,937 beschreibt ein zweiwandiges
Gehäuse und einen Gewindeflansch, der in den Wand-
zwischenraum des Gehäuses eingesetzt ist und ein Au-
ßengewinde aufweist, auf das ein Deckel aufgeschraubt
ist.
[0005] Die DE 202005003825 U1 beschreibt einen
Cremetiegel mit einem Gehäuse, welches eine topfartige
Höhlung aufweist, in der ein becherförmiger Einsatz
steckt. Der Einsatz ist mit einer pastösen Masse, nämlich
einer Creme füllbar. Die Außenwandungsfläche des Ein-
satzes liegt an der Innenwandungsfläche der Gehäuse-
wandung an. Die Gehäusewandung ist dickwandig. In-
folge der großen Materialstärke der Gehäusewandung
erfolgt der Fertigungsprozess auf einem Spritzgussau-
tomaten mit sehr großen Zykluszeiten.
[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde,
Maßnahmen anzugeben, mit denen der bekannte
Cremetiegel einerseits kostengünstiger zu produzieren
ist und andererseits optisch ansprechender zu gestalten
ist.
[0007] Gelöst wird die Aufgabe durch die in den An-
sprüchen angegebene Erfindung.
[0008] Der Anspruch 1 sieht zunächst und im Wesent-
lichen vor, dass die Gehäusewand von zwei durch einen
Luftspalt voneinander beabstandeten Stegen gebildet
ist, wobei ein äußerer Steg die Außenwandungsfläche
und ein innerer Steg die Innenwandungsfläche ausbildet.
Die beiden Stege bilden eine mit einem Luftspalt verse-
hene dicke Wandung, wobei jeder einzelne Steg aber
dünnwandig gestaltet ist, so dass der Fertigungsprozess

erheblich verminderte Zykluszeiten aufweist.
[0009] Bei einem Cremetiegel, wie er von der DE 20
2005 003 825 U1 beschrieben ist, wird das optische Er-
scheinungsbild stark von der optischen Eigenschaft der
Gehäusewandung geprägt. Ist die Gehäusewand trans-
luzent, also milchglasartig oder transparent, also durch-
sichtig, so ist durch die äußere Gehäusewand der be-
cherförmige Einsatz erkennbar bzw. in seiner Körperlich-
keit erkennbar. Die Außenwandungsfläche bildet dann
eine Sichtfläche auf den Einsatz aus. Wird bei einem
derartigen Cremetiegel die Gehäusewand von zwei
durch einen Luftspalt voneinander beabstandeten Ste-
gen ausgebildet, die transluzent oder bevorzugt trans-
parent sind, so ergibt sich ein andersartiges optisches
Erscheinungsbild. Insbesondere bei einer klarsichtigen
Ausgestaltung der beiden Stege entstehen völlig anders-
artige Reflektionsflächen. Die wesentlichen Reflektions-
flächen sind die beiden Außenwandungsflächen der bei-
den Stege. Beide Außenwandungsflächen grenzen an
Luft. Die Außenwandungsfläche des äußeren Steges
grenzt an die Umgebungsluft. Die Außenwandungsflä-
che des inneren Steges grenzt an die Luft des Luftspal-
tes. Diese beiden, bevorzugt gleich beabstandet zuein-
ander verlaufenden Außenwandungsflächen bestimmen
das optische Erscheinungsbild des Cremetiegels. Es ist
von besonderem Vorteil, wenn die Außenwandungsflä-
che des becherförmigen Einsatzes an der Innenwan-
dungsfläche des inneren Steges anliegt, so dass zwi-
schen Außenwandungsfläche des Einsatzes und Innen-
wandungsfläche des inneren Steges ein minimaler Luft-
spalt verbleibt. Dann wirkt die mit einem Luftspalt verse-
hene Gehäusewandung optisch ähnlich einer dickwan-
digen Gehäusewandung, die im Gegensatz zur erfin-
dungsgemäßen Gehäusewandung aber erheblich auf-
wändiger zu fertigen ist. Die beiden Stege bilden
ineinander geschachtelte, beispielsweise in Umfangs-
richtung gleich beabstandete, insbesondere einen run-
den, ovalen oder polygonalen Querschnitt aufweisende
rohrförmige Körper. Diese Stege sind bevorzugt materi-
aleinheitlich mit dem Gehäuseboden verbunden. Der
Gehäuseboden und die von den beiden Stegen ausge-
bildete Gehäusewand können somit einem einzigen, im
Kunststoffspritzgussverfahren herstellbaren Formteil zu-
geordnet sein. Das optische Erscheinungsbild wird dar-
über hinaus dadurch ansprechender, wenn die Seiten-
wände des Luftspaltes unter Ausbildung einer Rundung
in den Boden des Luftspaltes übergehen. Hierdurch wer-
den im Bodenbereich scharfe Reflektionskanten vermie-
den. Die Befestigung des Einsatzes mit dem Gehäuse
kann über den inneren Steg erfolgen. Ein zum freien
Stirnrand des inneren Steges sich verjüngender Endab-
schnitt kann in eine Ringnut des Einsatzes eingreifen.
Der Endabschnitt kann Zähne aufweisen, die in entspre-
chende Zahnlücken der Ringnut greifen. Das Gehäuse-
teil besitzt einen nach oben offenen Luftspalt. Dies er-
weist sich als entformungstechnisch günstig. Insbeson-
dere ist es günstig, wenn sich der Abstand der beiden
Spaltwände in Richtung zur Öffnung des Spaltes gering-
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fügig vergrößert. Die zur Spritzgussfertigung verwendete
Form kann einen gekühlten Rohrabschnitt aufweisen,
der den Luftspalt ausbildet. Dieser Öffnungsring-Frei-
raum des Luftspaltes kann von einem Kragen verschlos-
sen sein. Dieser Kragen kann dem Einsatz angeformt
sein. Der Kragen kann einen äußeren Rand besitzen,
der an der Innenseite des äußeren Steges anliegt. Alter-
nativ dazu kann der Kragen aber auch über eine Clips-
verbindung mit dem freien Stirnrand des äußeren Steges
verbunden sein. Jenseits des becherförmigen Aufnah-
mekörpers des Einsatzes ist am Kragen ein Hals ange-
formt, der ein Außengewinde trägt, auf das ein Innenge-
winde eines Gehäusedeckels aufgeschraubt ist. Anstelle
der oben genannten Clipsverbindung kann der Einsatz
aber auch mit dem Gehäuseboden verbunden sein. Dies
kann über eine Befestigungsrippe erfolgen, die in eine
Befestigungsnut eingreift. Der erfindungsgemäße
Cremetiegel kann Innen- bzw. Außenstege aufweisen,
die eine Materialstärke im Bereich zwischen 1,5 mm und
4 mm aufweisen. Bevorzugt liegen die Materialstärken
der Stege im Bereich zwischen 2 mm und 3 mm. Die
Breite des Luftspaltes beträgt etwa 3 mm bis 6 mm. Hier-
durch kann einem Cremetiegel mit einem Einsatz, der
ein Aufnahmevolumen von bspw. 50 ml aufweist, eine
relativ große und insbesondere durchmessergroße Ge-
stalt gegeben werden, was einerseits die Standfestigkeit
und andererseits aber auch die Handhabbarkeit erleich-
tert. Bevorzugt ist die Gesamthöhe des Cremetiegels,
also die Höhe des Gehäuses mit aufgeschraubtem Dek-
kel, geringer als der Durchmesser des Cremetiegels. Das
Gehäuse hat bevorzugt die Gestalt eines Zylinders, wo-
bei als Grundfläche die eines Kreises bevorzugt ist. Der
Deckel des Cremetiegels kann aus zwei Schalen beste-
hen. Die Innenschale besitzt das Innengewinde, mit dem
der Deckel auf den Hals des Einsatzes aufgeschraubt
ist. Eine Außenschale kann opak, transluzent oder trans-
parent sein. Bevorzugt geht eine zylindrische Seiten-
wand des Deckels bündig in die Außenwandungsfläche
des Gehäuses über. Die Oberfläche des Deckels verläuft
bevorzugt parallel zur Standfläche des Gehäuses.
[0010] Ausführungsbeispiele der Erfindung werden
nachfolgend anhand beigefügter Zeichnungen erläutert.
Es zeigen:

Fig. 1 einen Längsschnitt durch das Gehäuse entlang
der Schnittlinie I - I in Fig. 2,

Fig. 2 einen Querschnitt durch das Gehäuse entlang
der Schnittlinie II - II in Fig. 1,

Fig. 3 eine erste Explosionsdarstellung der Gehäuse-
teile des ersten Ausführungsbeispiels,

Fig. 4 eine zweite Explosionsdarstellung der Gehäu-
seteile des ersten Ausführungsbeispiels,

Fig. 5 eine Darstellung gemäß Fig. 1 entlang der
Schnittlinie V - V in Fig. 6 eines zweiten Aus-

führungsbeispiels,

Fig. 6 einen Querschnitt entlang der Schnittlinie VI -
VI in Fig. 5,

Fig. 7 eine erste Explosionsdarstellung des zweiten
Ausführungsbeispiels und

Fig. 8 eine zweite Explosionsdarstellung des zweiten
Ausführungsbeispiels.

[0011] Das in den Ausführungsbeispielen dargestellte
Gehäuse 1 besteht aus einem einstückigen, im Spritz-
gussverfahren gefertigten Kunststoffteil, wobei bevor-
zugt ein farbloser, klarsichtiger Kunststoff verwendet
wird. Die sichtbaren Oberflächen des Gehäuseunterteils
1 können poliert sein.
[0012] Das im Wesentlichen eine Zylinderform aufwei-
sende Gehäuseunterteil 1 besitzt einen flach verlaufen-
den Gehäuseboden 2, von dem im Randbereich ein äu-
ßerer Steg 3 abragt. Der äußere, zylinderrohrförmige
Steg 3 umfängt einen koaxial zum äußeren Steg 3 an-
geordneten inneren Steg 4. Der innere Steg 4 entspringt
ebenfalls dem Boden 2 und ist vom äußeren Steg 4 im
Wesentlichen gleich beabstandet, so dass sich zwischen
den beiden Stegen 3, 4 ein nach oben offener Luftspalt
5 ergibt.
[0013] Die zum Luftspalt 5 weisende Außenwan-
dungsfläche 4" des inneren Steges 4 geht unter Ausbil-
dung einer Rundung 26 in einen Luftspaltboden 5’ über.
Der Luftspaltboden 5’ geht unter Ausbildung ebenfalls
eines gerundeten Überganges 27 in eine Innenwan-
dungsfläche des äußeren Steges 3 über. Die Innenwan-
dungsfläche des äußeren Steges 4 und die Außenwan-
dungsfläche 4" des inneren Steges 4 verlaufen im We-
sentlichen gleich beabstandet zueinander, wobei aus
Gründen der besseren Entformbarkeit die beiden Wan-
dungsflächen in Richtung auf den Luftspaltboden 5’ ge-
ringfügig aufeinander zulaufen, so dass der Spalt 5 im
Bereich des Spaltbodens 5’ eine geringere Spaltweite
aufweist als im Bereich der Spaltöffnung, nämlich am
Stirnrand 14 des äußeren Steges 3. Die Innenwandungs-
fläche 4’ des inneren Steges 4 begrenzt einen topfförmi-
gen Freiraum, in den ein Einsatz 6 eingesteckt ist. Der
Einsatz 6 ist als Kunststoffteil gefertigt, aus einem Mate-
rial, welches opak ist. Die Außenwandungsfläche 6’ des
Einsatzes 6 liegt bei den Ausführungsbeispielen in be-
rührender bzw. fast berührender Anlage an der Innen-
wandungsfläche 4’ des inneren Steges 4 an. Die Innen-
wandungsfläche 6" des Einsatzes 6 umgibt eine Aufnah-
mekammer 10, die mit einer Creme gefüllt werden kann.
Der Einsatz 6 besitzt einen Boden 7 und eine dem Boden
gegenüberliegende Öffnung, die von einem Deckel 18
verschließbar ist.
[0014] Der innere Steg 4 besitzt an seinem freien Stirn-
rand einen verjüngten Endabschnitt 11. Dieser bildet eine
Verzahnung aus. Die so ausgebildeten Zähne des End-
abschnittes 11 greifen in eine Ringnut 12 des Einsatzes
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6 ein, die den Zähnen des Endabschnittes 11 angepasste
Zahnlücken 25 aufweist.
[0015] Die Ringnut 12 erstreckt sich in einen material-
stärkeren Hals 16, der an seiner Außenwandung ein Au-
ßengewinde 17 aufweist, auf das ein Innengewinde 19
des Deckels 18 aufgeschraubt ist.
[0016] Im Übergangsbereich zwischen Hals 16 und
Aufnahmekammer 10 erstreckt sich in Radialaußenrich-
tung ein Kragen 13 des Einsatzes 6. Der Kragen 13 ver-
schließt den Luftspalt 5 nach oben hin.
[0017] Der Gehäusedeckel 18 ist zweischalig ausge-
bildet. Eine Innenschale 20 bildet das Innengewinde 19
und einen Kragen 22 aus, mit dem die Innenschale 20
am Rand der Außenschale 21 befestigt ist. Die Außen-
schale 21 kann aus einem undurchsichtigen, durchschei-
nenden oder aber auch aus einem klarsichtigen Werk-
stoff gefertigt sein. Die Oberseite der Außenschale 21
verläuft auf einer Kreisscheibenfläche, die im Wesentli-
chen der Standfläche des Gehäuseunterteils 1 entspricht
und die von der Unterseite des Gehäusebodens 2 gebil-
det ist.
[0018] Die Außenwandungsfläche 3’ des äußeren Ste-
ges 3 geht im Wesentlichen bündig in die Seitenfläche
des Gehäusedeckels 18 über.
[0019] Bei dem in den Figuren 1 bis 4 dargestellten
ersten Ausführungsbeispiel besitzt der Boden 7 des Ein-
satzes 6 eine Fußrippe 24, mit der sich der Einsatz 6 auf
der Innenseite des Gehäusebodens 2 abstützen kann.
Die Fußrippe 24 erstreckt sich in bündiger Verlängerung
zur Seitenwandung des Einsatzes 6’ und bildet somit ei-
ne Außenwandungsfläche, die mit der Außenwandungs-
fläche 6’ des Einsatzes 6 fluchtet.
[0020] Vom Boden 7 erstreckt sich darüber hinaus eine
Befestigungsrippe 8, die in eine von zwei Stegen ausge-
bildete Befestigungsnut 9 des Bodens 2 eingeclipst ist.
Die Befestigungsrippe 8 verläuft auf einer Kreisbogenli-
nie um die Symmetrieachse des Gehäuses.
[0021] Die radial nach außen weisende Randseite des
Kragens 13 des Einsatzes 6 liegt in berührender Anlage
an der Innenwandungsfläche des Außensteges 4 und
geht bündig in den Stirnrand 14 des äußeren Steges 3
über.
[0022] Bei dem in den Figuren 5 bis 8 dargestellten
zweiten Ausführungsbeispiel liegt der Boden 7 des Ein-
satzes 6 auf der Innenwandung des Gehäusebodens 2
auf. Hier überfängt der Kragen 13 des Einsatzes 6 den
Stirnrand 14 des äußeren Steges 3 und ist mit dem äu-
ßeren Steg 3 über eine Clipsverbindung 15 verbunden.
Hierzu greift ein Clipswulst in eine Clipsnut.
[0023] Die Ausführungsbeispiele besitzen ein Gehäu-
seunterteil 1, welches klarsichtig ist und einen Einsatz 6,
welcher undurchsichtig ist. Die Außenwandungsflächen
4" und 3’ sind ebenso wie die Innenwandungsfläche des
äußeren Steges 3 poliert. Als Folge dessen bilden diese
Flächen Reflektionsflächen für das in das durchsichtige
Gehäuseteil einfallende Licht aus. Es hat sich herausge-
stellt, dass die konkav gekrümmten Innenwandungsflä-
chen von außen so gut wie überhaupt nicht in Erschei-

nung treten. In erheblichem Maße sichtbar sind die kon-
vex gekrümmten Außenwandungsflächen 4", 3’. Liegt die
Innenwandungsfläche 4’ des inneren Steges zudem nur
nahezu berührend an der Außenwandungsfläche 6’ des
Einsatzes 6 an, so sind die einzigen von außen bewusst
erkennbaren Reflektionsflächen die beiden Außenwan-
dungsflächen 3’, 4", so dass beim Betrachter eine opti-
sche Täuschung erreicht wird. Der Betrachter erhält den
Eindruck, es handele sich um eine massive, klarsichtige
Gehäusewand, die bis fast an den Einsatz 6 reicht.
[0024] Alle offenbarten Merkmale sind (für sich) erfin-
dungswesentlich. In die Offenbarung der Anmeldung
wird hiermit auch der Offenbarungsinhalt der zugehöri-
gen/beigefügten Prioritätsunterlagen (Abschrift der Vor-
anmeldung) vollinhaltlich mit einbezogen, auch zu dem
Zweck, Merkmale dieser Unterlagen in Ansprüche vor-
liegender Anmeldung mit aufzunehmen. Die Unteran-
sprüche charakterisieren in ihrer fakultativ nebengeord-
neten Fassung eigenständige erfinderische Weiterbil-
dung des Standes der Technik, insbesondere um auf Ba-
sis dieser Ansprüche Teilanmeldungen vorzunehmen.

Bezugszeichenliste

[0025]

1 Gehäuse

2 Gehäuseboden

3 äußerer Steg

3’ Außenwandungsfläche

4 innerer Steg

4’ Innenwandungsfläche

4" Außenwandungsfläche

5 Luftspalt

5’ Boden

6 Einsatz

6’ Außenwandungsfläche

6" Innenwandungsfläche

7 Boden

8 Befestigungsrippe

9 Befestigungsnut

10 Aufnahmekammer

5 6 
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11 verjüngter Endabschnitt

12 Ringnut

13 Kragen

14 Stirnrand

15 Clipsverbindung

16 Hals

17 Außengewinde

18 Gehäusedeckel

19 Innengewinde

20 Innenschale

21 Außenschale

22 Kragen

23 Luftspalt

24 Fußrippe

25 Zahnlücke

26 gerundeter Übergang

27 gerundeter Übergang

Patentansprüche

1. Cremetiegel mit einem äußeren Gehäuse (1), wel-
ches Gehäuse (1) mit einem Gehäuseboden (2) und
einer Gehäusewand (3, 4) versehen ist, deren In-
nenwandungsfläche (4’) eine Aufnahmekammer
umfängt, an welcher Innenwandungsfläche (4’) die
Außenwandungsfläche (6’) eines becherförmigen
Einsatzes (6) an- oder nahezu anliegt, und deren
Außenwandungsfläche (3’) eine nach außen freilie-
gende Sichtfläche bildet, wobei die Gehäusewand
(3, 4) von zwei durch einen Luftspalt (5) voneinander
beabstandeten Stegen (3, 4) gebildet ist, wobei ein
äußerer Steg (3) die Au-βenwandungsfläche (3’) und
ein innerer Steg (4) die Innenwandungsfläche (4’)
ausbildet, dadurch gekennzeichnet, dass das Ge-
häuse aus einem transluzenten oder transparenten
Material besteht.

2. Cremetiegel nach Anspruch 1 oder insbesondere
danach, dadurch gekennzeichnet, dass die Au-
ßenwandungsfläche (3’) eine Sichtfläche auf den
Einsatz (6) und die beiden Stege (3, 4) bildet.

3. Cremetiegel nach einem oder mehreren der vorher-
gehenden Ansprüche oder insbesondere danach,
dadurch gekennzeichnet, dass die beiden Stege
(3, 4) bodenseitig materialeinheitlich und insbeson-
dere materialeinheitlich mit dem Gehäuseboden ver-
bunden sind.

4. Cremetiegel nach einem oder mehreren der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Stege (3, 4) ineinandergeschachtelte, ins-
besondere in Umfangsrichtung gleich beabstandete
und/oder einen runden, ovalen oder polygonalen
Querschnitt aufweisende rohrförmige Körper ausbil-
den.

5. Cremetiegel nach einem oder mehreren der vorher-
gehenden Ansprüche oder insbesondere danach,
dadurch gekennzeichnet, dass ein insbesondere
zum freien Stirnrand sich verjüngender Endabschnitt
(11) des inneren Steges (3) in eine Ringnut des Ein-
satzes eingreift.

6. Cremetiegel nach einem oder mehreren der vorher-
gehenden Ansprüche oder insbesondere danach,
dadurch gekennzeichnet, dass die von den bei-
den Stegen (3, 4) ausgebildeten Wände des Luft-
spaltes (5) unter Ausbildung gerundeter Übergänge
(26, 27) in eine Bodenfläche (5’) des Luftspaltes (5)
übergehen.

7. Cremetiegel nach einem oder mehreren der vorher-
gehenden Ansprüche oder insbesondere danach,
dadurch gekennzeichnet, dass ein seitlich abra-
gender Kragen (13) des Einsatzes (6) den auf seiner
vom Gehäuseboden (2) wegweisenden Seite offe-
nen Luftspalt (5) verschließt.

8. Cremetiegel nach einem oder mehreren der vorher-
gehenden Ansprüche oder insbesondere danach,
dadurch gekennzeichnet, dass der Kragen (13)
an die Innenseite des äußeren Steges (4) oder den
freien Stirnrand (14) des äußeren Steges (3) über-
greift.

9. Cremetiegel nach einem oder mehreren der vorher-
gehenden Ansprüche oder insbesondere danach,
gekennzeichnet durch ein dem Einsatz (6) ange-
formtes Außengewinde (17), auf das ein Innenge-
winde (19) eines Gehäusedeckels (18) aufge-
schraubt ist.

10. Cremetiegel nach einem oder mehreren der vorher-
gehenden Ansprüche oder insbesondere danach,
dadurch gekennzeichnet, dass die Außenseite ei-
nes Bodens (7) des Einsatzes (6) mit dem Gehäu-
seboden (2) über eine in eine Befestigungsnut (9)
eingreifende Befestigungsrippe miteinander verbun-
den sind.
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11. Cremetiegel nach einem oder mehreren der vorher-
gehenden Ansprüche oder insbesondere danach,
dadurch gekennzeichnet, dass die Materialstärke
der Stege (3, 4) etwa 1,5 mm bis 4 mm, insbesondere
2 mm bis 3 mm und die Breite des Luftspaltes etwa
3 mm bis 6 mm beträgt.

12. Cremetiegel nach einem oder mehreren der vorher-
gehenden Ansprüche oder insbesondere danach,
dadurch gekennzeichnet, dass der Gehäusedek-
kel (18) eine opake, transluzente oder transparente
Außenschale (21) und eine Innenschale (20) auf-
weist, die das Innengewinde (19) aufweist und die
mittels eines Kragens (22) mit dem Rand der Außen-
schale (21) verbunden ist.

13. Cremetiegel nach einem oder mehreren der vorher-
gehenden Ansprüche oder insbesondere danach,
dadurch gekennzeichnet, dass der Endabschnitt
(11) zahnartig profiliert ist und die so ausgebildeten
Zähne in Zahnlücken (25) der Ringnut (12) eingrei-
fen.
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